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Lieber Leser,

Presse- und Informationsfreiheit sind uns Schweizer Demokraten
ein kostbares Gut. Das wird immer dann offensichtlich, wenn dieses

in der Bundesverfassung verbriefte Recht gefährdet erscheint.
Wenn der Schweizer Bürger sich der Zensur ausgeliefert wähnt,
wenn er die Freiheit seiner Informationsquellen eingeschränkt
sieht, dann ärgert er sich leicht grün und gelb; mit gutem Recht
nota bene. Presse- und Informationsfreiheit gehören zu den
unabdingbaren Voraussetzungen für das Kräftespiel in einer Demokratie.

Wo sich die Pluralität der Meinungen nicht mehr frei entfalten
kann, wo Meinungsterror überhandnimmt, liegen ernsthafte
Symptome für ein Erkranken der Demokratie vor. Es tut weh, bekennen
zu müssen, dass dies gerade in der Schweiz, in diesem
vielgerühmten Hort der Demokratie, mehr und mehr der Fall ist. Zwei
Beispiele dazu:
Im Pressedienst der Schweizerischen Volkspartei (ehemals BGB)
warf Prof. Dr. Walther Hofer, Nationalrat und kalter Krieger aus
Leidenschaft und Überzeugung, dem Schweizer Fernsehen in vier Fällen

unkorrekte Berichterstattung vor. Die Art und Weise, wie die
Deutschschweizer TV über die Waffenexportdebatte im Nationalrat,

den Fall Villard, das Friedensinstitut und die jüngste Demonstration

der separatistischen Jugendgruppe Bélier orientierte, gefiel

dem streitbaren Professor nicht. Also forderte er in seinem
giftigen Artikel den Rücktritt der Aufsichtsorgane, weil diese ihre
Aufgabe, der Sorge um «objektive» Information, nicht mehr
gewachsen seien.
Im sog. Bieler Manifest des Arbeitskreises Kritische Kirche im Kanton

Bern - einer wohlabgewogenen Studie über die Situation in
der Armee und des damit verbundenen Unbehagens - steht am
Ende ein Appell an die Massenmedien. «Artikel von Public-Rela-
tions-Agenturen im Dienste der Rüstungsindustrie, wie dem Büro
Farner, sollten grundsätzlich nicht mehr in der freien Presse
aufgenommen werden...», heisst es da. Ein an sich lesenswertes Manifest

endet mit einem schlichten Aufruf zur Pressezensur, dies
offensichtlich wiederum im Dienste «objektiver» Information.
Es will mir scheinen, dass sich die «Objektivität» jeder Information
danach richtet, ob sie einer bestimmten Interessengruppe in den
Kram passt oder nicht. Anders gesagt: «objektive» Information
gibt es nicht. Hinter jeder Information steht ein Mensch, eine
Gruppe, Interessen. Das ist auch durchaus richtig so. Aber die
Pressefreiheit besteht nun nicht darin, dass eine Interessengruppe
ihre Information und ihr Informationsbedürfnis verabsolutiert und
nur noch ihre eigene Meinung duldet, sondern dass man nach
Möglichkeit besser argumentiert als der politische Gegner und damit

zu überzeugen vermag. Nur so ist Meinungsbildung möglich.
Wo aber - wie in den Fällen des Prof. Dr. Hofer und der kritischen
Kirchenleute - nach Entlassung und Verbot geschrien wird, ist eine

Diskussion nicht mehr möglich. Dann findet eben jene
Polarisierung statt, die uns in diesen Tagen so zu schaffen macht und
die der Beginn aller Hexenverfolgungen ist.

Mit freundlichen Grüssen
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